
Antrag I04: Initiativantrag Digitale Gewalt gegen Frauen eindämmen
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 1 Digitale Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen, sondern betrifft zunehmend auch
 2 den Arbeits- und Ausbildungsalltag. Ob in betrieblichen Kommunikationskanälen wie
 3 Messenger-Gruppen, im Kollegium oder auch im Verhältnis zwischen Auszubildenden,
 4 Schüler*innen und Lehrenden – KI-generierte Inhalte wie z. B. Deepfakes bergen neue
 5 Risiken für gezielte Herabwürdigung, Belästigung und Machtmissbrauch. Die Problematik
 6 diskriminierender KI zeigt sich sowohl in der strukturellen Benachteiligung von
 7 Frauen im Arbeits- und Wirtschaftsleben als auch in gezielter digitaler Gewalt. Die
 8 bestehenden rechtlichen und präventiven Instrumente sind im Hinblick darauf
 9 weiterzuentwickeln.

 10 Deepfakes: Eine Gefahr für die digitale Sicherheit von Frauen

 11 Besonders besorgniserregend sind Entwicklung und Verbreitung von KI-Systemen, mit
 12 deren Hilfe Medieninhalte manipuliert und Deepfakes erstellt werden, die insbesondere
 13 Frauen diffamieren. Deepfakes sind realistisch wirkende Inhalte, die nicht ohne
 14 Weiteres als Verfälschung erkannt werden können. Sie entstehen häufig ohne Zustimmung
 15 der Betroffenen. Dies erhöht das Risiko zielgerichteter Gewalt und führt zu
 16 gravierenden Eingriffen insbesondere in die Privatsphäre von Frauen, zu Rufschädigung
 17 und (schwerer) psychischer Belastung. Der bislang weder ausreichend regulierte noch
 18 kontrollierte Einsatz dieser Technologien begünstigt diskriminierende Darstellungen,
 19 sexistische Frauenbilder und sexualisierte Gewalt. Deshalb müssen auf rechtlicher,
 20 technischer und gesellschaftlicher Ebene effektive Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

 21 Regulatorische Maßnahmen und Sanktionen

 22 Es ist zu begrüßen, dass die EU KI-Systeme (Apps, Tools), die sexualisierte Deepfakes
 23 erzeugen, mit der aktuellen Überarbeitung der KI-Verordnung künftig in ganz Europa
 24 verbieten will. Auch die Verpflichtung von Anbietern digitaler Plattformen, wie z. B.
 25 X oder Instagram, nach dem Digital Services Act (DSA), "systematische Risiken" wie
 26 geschlechtsspezifische Gewalt aktiv zu bekämpfen bzw. zu unterbinden, muss vehementer
 27 durchgesetzt werden.

 28 Strafverfolgungsbehörden benötigen eine deutliche technische und personelle
 29 Aufstockung sowie Qualifizierung, um die steigende Zahl der Straftaten im Bereich
 30 digitaler Gewalt verfolgen zu können. Durch die Errichtung von
 31 Schwerpunktstaatsanwaltschaften kann die Strafverfolgung optimiert werden. Zudem
 32 müssen die Mitarbeitenden in Justiz und Polizei für den sensiblen Umgang mit
 33 betroffenen Frauen geschult werden. Opfer digitaler Gewalt sollten flächendeckend und
 34 kostenfrei Zugang zu psychologischer Betreuung und Unterstützung erhalten. Gesetze
 35 zur Verfolgung digitaler Straftaten gegen Frauen müssen weiterentwickelt werden,
 36 insbesondere im Zusammenhang mit KI-generierten Inhalten, um Strafbarkeitslücken bei
 37 der Herstellung und Verbreitung zu schließen. Der DGB begrüßt daher ausdrücklich den
 38 vorliegenden Entwurf für ein digitales Gewaltschutzgesetz und fordert dessen
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 39 unverzügliche Verabschiedung und Umsetzung.

 40 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist auf die Herausforderungen KI-
 41 generierter und digitaler Gewalt bislang nur unzureichend ausgerichtet. Als Gesetz
 42 aus der Zeit vor generativer KI erfasst es neue Formen algorithmischer
 43 Diskriminierung, digitaler Belästigung und KI-basierter Identitätsmanipulation nur
 44 eingeschränkt. Insbesondere sexualisierte Deepfakes und KI-generierte Inhalte führen
 45 vielfach zu erheblichen Eingriffen in Persönlichkeitsrechte, Menschenwürde und
 46 psychische Unversehrtheit, ohne dass Betroffene hierdurch effektiv geschützt werden.

 47 Das AGG greift bislang vor allem bei individuell eindeutig zurechenbaren
 48 Benachteiligungen aufgrund geschützter Merkmale, während strukturelle,
 49 technologiegestützte und kollektive Formen digitaler Diskriminierung und Gewalt
 50 rechtlich oft unbestimmt bleiben. Im Rahmen der laufenden AGG-Reform müssen diese
 51 Schutzlücken geschlossen und digitale sowie KI-gestützte Diskriminierungsformen
 52 ausdrücklich berücksichtigt werden. Dazu gehören verbindliche Schutzpflichten für
 53 Arbeitgeber, niedrigschwellige und wirksame Beschwerdestrukturen, erweiterte
 54 Mitbestimmungsrechte sowie ein verbesserter Schutz vor geschlechtsbezogener digitaler
 55 Gewalt im Arbeits- und Ausbildungskontext.

 56 Darüber hinaus ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wissenschaft und 
 57 zivilgesellschaftlichen Organisationen erforderlich, um nachhaltige Schutzmechanismen
 58 zu entwickeln. Auch die Schaffung eines nationalen Registers für KI-generierte
 59 Inhalte könnte Transparenz schaffen und Missbrauchsfälle leichter verfolgbar machen.

 60 Frühzeitige Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen

 61 Um Mädchen und Frauen vor den Risiken durch KI zu schützen und ihre digitale Teilhabe
 62 zu stärken, sind umfassende Bildungs- und Sensibilisierungsangebote sowie frühzeitige
 63 Aufklärung erforderlich. Dafür ist es essenziell, pädagogische Fachkräfte im sicheren
 64 Umgang mit KI zu schulen und sensibilisierende Unterrichtseinheiten zu digitaler
 65 Gewalt wie Cybermobbing und Deepfake-Pornografie in die Lehrpläne zu integrieren.
 66 Zudem sollten Lehrkräfte und Beschäftigte zu KI und deren Funktionsweise,
 67 insbesondere zu reproduzierten Verzerrungen und Diskriminierungen geschult werden. Um
 68 Betroffenen gezielt helfen zu können, sollten qualifizierte und unabhängige
 69 Anlaufstellen institutionell verankert werden.

 70 Präventions- und Aufklärungsarbeit

 71 Prävention und Sensibilisierung sind zentrale Bausteine zur Bekämpfung digitaler
 72 Gewalt. Die Bundesregierung ist gefordert, eine umfassende, bundesweite 
 73 Sensibilisierungskampagne zu Risiken von KI aus Geschlechterperspektive
 74 durchzuführen. Besonders im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sollten
 75 Präventionsprogramme eingerichtet werden, um junge Menschen frühzeitig auf die
 76 Gefahren von KI aufmerksam zu machen.Gleichzeitig muss insbesondere Jugendlichen
 77 klar vermittelt werden, dass die Erstellung und Verbreitung rechtswidriger KI-
 78 generierter Inhalte strafbar sind und entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen.

 79 Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sind sich ihrer Verantwortung bewusst und
 80 bereit, eine aktive Rolle in der Aufklärung und in der Sensibilisierung für die
 81 Risiken von KI für Frauen zu übernehmen:
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Sie prüfen die Entwicklung von Bildungsbausteinen, die in der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit genutzt werden können, sowie die Bereitstellung von
Informationsmaterialien in analoger und digitaler Form, um flächendeckend über
die Gefahren aufzuklären.

Sie stellen sicher, dass Gremien, die zum Thema Digitalisierung und KI arbeiten,
dabei auch die Geschlechterperspektive berücksichtigen.

Sie klären, ob auf Bundesebene ein spezifisches und nachhaltiges Projekt zur
Digitalisierung und Gleichstellungsarbeit durchgeführt werden kann.
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